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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gewebeproben-
entnahmevorrichtung und insbesondere verbesserte 
Geräte zum Beschaffen eines weichen Körpergewe-
bes.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Es ist häufig wünschenswert und oft notwen-
dig, von einem Gewebeabschnitt von Mensch oder 
Tier für die Diagnose und die Behandlung von Patien-
ten mit Krebstumoren, prämalignen Zuständen und 
anderen Krankheiten oder Defekten eine Probe zu 
nehmen oder den Gewebeabschnitt zu überprüfen.

[0003] Üblicherweise besteht bei Brustkrebs ein 
großes Bedürfnis einer Früherkennung und einer 
Frühdiagnose durch den Einsatz von Screening- 
oder Auslesemodalitäten, wie einer physischen Un-
tersuchung, und insbesondere einer Mammographie, 
mit der sehr kleine Abnormalitäten erkannt werden 
können, die oft nicht fühlbar sind. Wenn der Arzt mit-
tels eines Mammogramms oder einer anderen 
Screeningmodalität eine verdächtige Entwicklung er-
kennt, muß eine Biopsie durchgeführt werden, um ein 
Gewebe zu fassen, damit eine definitive Diagnose er-
stellt werden kann, ob die verdächtige Läsion krebs-
artig ist. Die Biopsie muß durch eine offene oder per-
kutane Operationstechnik durchgeführt werden. Eine 
offene Biopsie, die ein invasives Operationsverfahren 
ist, bei dem ein Skalpell ein gesetzt wird und der Ziel-
bereich direkt eingesehen werden kann, entfernt die 
gesamte Masse (excisionale (Entfernungs-) Biopsie) 
oder ein Teil der Masse (incisionale (Schnitt-) Biop-
sie). Die perkutane Biopsie wird einerseits gewöhnli-
cherweise mit Hilfe eines nadelartigen Instruments 
durch einen kleinen Einschnitt hindurch blind oder mit 
Hilfe einer künstlichen Bilderzeugungseinrichtung 
durchgeführt und kam entweder eine Feinnadelaspi-
ration (FNA) oder eine Kernbiopsie sein. Bei der 
FNA-Biopsie werden einzelne Zellen oder Cluster 
von Zellen für die hydrologische oder zytologische 
Untersuchung erhalten und können beispielsweise in 
einem Papanicolaou-Abstrich vorbereitet sein. Bei ei-
ner Kernbiopsie, wie der Begriff nahe legt, wird ein 
Kern oder ein Gewebefragment für eine histologische 
Untersuchung erhalten, die über einen gefrorenen 
Schnitt oder einen Parafinenschnitt durchgeführt 
wird.

[0004] Die verwendete Biopsieart hängt größten-
teils von Umständen ab, die sich auf den Patienten 
beziehen, einschließlich von dem Ort der Läsionen) 
innerhalb des Körpers, und kein Einzelverfahren ist 
für alle Fälle ideal. Jedoch ist die Kernbiopsie äußerst 
nützlich für zahlreiche Zustände und wird ziemlich 
häufig von Medizinern eingesetzt.

[0005] Ein sehr erfolgreicher, bildgeführter, perkuta-
ner Kernbrustbiopsieinstrumententyp, der derzeit er-
hältlich ist, ist eine von Vakuum unterstützte, automa-
tische Kernbiopsievorrichtung. Eine derart erfolgrei-
che Biopsievorrichtung ist in den US-Patenten mit der 
Nummer 5,526,822; 5,649,547 und 5,769,086 ge-
zeigt und offenbart, von denen alle dem Rechtsnach-
folger dieser Abmeldungen gehören. Diese kommer-
ziell als MAMMOTOME® Biopsiesystem bekannte 
Vorrichtung kann aktiv Gewebe greifen, bevor das 
Gewebe geschnitten wird. Das aktive Greifen ermög-
licht die Probeentnahme bei inhomogenen Geweben, 
was bedeutet, dass die Vorrichtung gleichermaßen 
dazu fähig ist, durch hartes oder weiches Gewebe zu 
schneiden. Diese Vorrichtung besteht aus einer Ein-
wegsonde, einer motorisierten Antriebseinheit und 
einer integrierten Vakuumquelle. Die Sonde oder der 
Aufkopf ist aus rostfreiem Stahl und aus Formkunst-
stoff gefertigt und ist zum Sammeln mehrerer Gewe-
beproben mittels eines einmaligen Einführens der 
Sonde in die Brust ausgelegt. Die Spitze der Sonde 
ist mit einer seitlich angeordneten Entnahmenut ver-
sehen, um Gewebeproben zu entnehmen. Die Aus-
richtung der Entnahmenut wird durch den Arzt vorge-
nommen, der ein Stellrad bedient, um die Gewebe-
probenentnahme in irgendeine Richtung um den Au-
ßenumfang der Sonde auszurichten. Eine hohle, zy-
lindrische Schneideinrichtung trennt Gewebeproben 
und transportiert sie in eine Gewebesammelkammer 
für eine anschließende Überprüfung.

[0006] Obwohl das MAMMOTOME-Biopsiesystem 
als Kernbiopsievorrichtung gut funktioniert, gibt es 
Gelegenheiten, wenn wegen der Größe einer Läsion 
und deren Position es vorteilhaft sein kann, eine 
Kernbiopsievorrichtung der Bauart zu verwenden, die 
in dem US Patent 5,111,828 von Kornberg et al. of-
fenbart ist, bei dem die Gewebeempfangsöffnung an 
dem distalen Ende der Vorrichtung angeordnet ist 
und eher axial als lateral ausgerichtet ist. Ein Nachteil 
dieses Vorrichtungstyps besteht jedoch in der fehlen-
den Eignung, ein Gewebe vor und während des Ge-
webeschneidverfahrens effektiv und wirksam in die 
Aufnahmekammer zu ziehen. Ein zweiter Nachteil 
besteht in der Notwendigkeit, die Vorrichtung von 
dem Hauptgewebe zu entfernen und die erste Probe 
zu entfernen, die Vorrichtung wieder zusammen zu 
setzen und anschließend die Vorrichtung für jede ge-
wünschte Probe wieder einzuführen. Ein dritter 
Nachteil betrifft die Notwendigkeit des manuellen 
Umgangs jeder erhaltenen Probe.

[0007] Bei anderen Gelegenheiten kann die Fähig-
keit, irgendeinen gewählten Bereich einer Hohlraum-
wand innerhalb des Hohlraums als Probe zu entneh-
men, wichtig sein, welche Fähigkeit den Einsatz einer 
flexiblen Sonde oder eines flexiblen Testkopfs erfor-
derlich macht.

[0008] Außerdem ist es wünschenswert, während 
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des Biopsieverfahrens das „Stadium" der Ausbrei-
tung eines Karzinoms festzustellen. Beispielsweise 
fängt das Krebsgeschwür in Milchgängen, den Brust-
düsen, an zu wachsen. Als die anfängliche Änderung 
hinzu Brustkrebs wird nunmehr die Entwicklung ei-
nen atypischen duktalen Hyperplasia angesehen. Als 
das nächste Stadium wird das duktale Karzinom in 
situ erachtet. Schließlich ist das letzte Stadium bei 
der Entwicklung von Brustkrebs ein duktales Karzi-
nom. Zum Zeitpunk, bei dem der Brustkrebs das Sta-
dium eines infiltrativen duktalen Karzinoms erreicht 
hat, haben die Brustkrebszellen die Fähigkeit entwi-
ckelt, von dem Ursprungsgang auszuwandern, sich 
von einander abzusondern und in vaskulare Struktu-
ren, wie lymphatische Kanäle, zu gelangen. Falls die-
se bösartigen, infiltrativen duktilen Karzinomzellen in 
das Vaskularsystem gelangen, können sie in andere 
Körperteile streuen oder metastasieren. Es ist dieser 
Metastasierungsvorgang, der schließlich, ausgehend 
vom Brustkrebs, zum Tod führt.

[0009] Wenn Brustkrebszellen in das lymphatische 
System gelangen, metastasieren sie systematisch in 
regionale Lymphknoten. Eine Dränage kann bei den 
Hilfslymphknoten, den supraklavikularen Lymphkno-
ten, den lateren thorakischen Lymphknoten und in 
den internen Brustlymphkonten auftreten.

[0010] Es ist Standardpraxis, festzustellen, ob 
Brustkrebszellen regionale Lymphknoten erreicht ha-
ben, indem eine axillare Lymphknotensektion durch-
geführt wird, die als Lymphadenektomie bekannt ist. 
Bei dieser offenen Operationstechnik wird ein relativ 
großer Schnitt (5–10 cm) an der Achsel (der Achsel-
höhle) durchgeführt. Durch diesen Einschnitt hin-
durch wird ein relativ großes Volumen (15–30 
Gramm) fetthaltigen Gewebes und Lymphknotenge-
webes entfernt.

[0011] Während dieses Verfahrens können zwi-
schen etwa 10 bis 30 Lymphknoten entfernt werden 
und der Pathologie zugeführt werden, wobei jeder 
dieser Lymphknoten im Hinblick auf metastatischen 
Brustkrebs hin überprüft wird. Auf der Basis von po-
sitiven Lymphknotenbefunden wird dem Patienten 
mit Brustkrebs eine systemische Therapie verab-
reicht, einschließlich der Chemotherapie. Falls ande-
rerseits die Lymphknoten der Achsel frei von metas-
tatischen Krankheitserscheinungen sind, dann kann 
auf diese Weise der Einsatz von systemischen The-
rapien begrenzt sein.

[0012] Die operative Lymphadenektomie trägt eine 
geringe Sterblichkeitsrate, allerdings eine hohe Mor-
bidität. Die häufigste Morbidität besteht in der Ent-
wicklung eines Lymphödems in dem Arm, welcher 
zur aufgeschnittenen Achse ipsilateral ist. Die Ent-
wicklung eines Lymphödems in dem ipsilateralen 
Arm ist manchmal eine entkräftende Komplikation.

[0013] Bei der Prüfung von lymphatischen Dräna-
gen für ein Melanom konnte gezeigt werden, was bei 
den lymphatischen Dränagen von Brustkrebserkran-
kungen nicht zeigen konnte, dass die lymphatischen 
Dränagemuster durch das Einspritzen eines Radioi-
sotpos (oder anderer aufspürbarer Marker (wie blau-
er Farbstoff) in das Bett des Tumors erkannt werden 
können. Das Isotop (oder die Farbe) wird anschlie-
ßend entweder visuell oder mittels eines Bildsystems 
mit Gammakamera oder mittels eines Zählsystems 
des Geigerzählertyps verfolgt.

[0014] Die Ausbreitung von Krebszellen ist syste-
matisch, wenn der erste Lymphknoten von den Drä-
nagekanälen der befallenen Brust erreicht wird, die 
die meisten Krebszellen enthält. Folglich wird der ers-
te Lymphknoten in dem Dränagesystem als der „Sen-
tinel-" oder „Wächter"-Lymphknoten bezeichnet.

[0015] Es hat sich außerdem gezeigt, dass im Falle 
des einfachen Entfernens des Sentinel-Lymphkno-
tens der Nachweis, ob Brustkrebs in die regionalen 
Lymphknoten der Achsel metastasiert hat oder nicht, 
ohne Ausschneiden der verbleibenden Lymphknoten 
in der Achsel geführt werden kann. Das chirurgische 
Entfernen nur eines Lymphknotens reduziert erheb-
lich die Komplikationen von Lymphknotenoperatio-
nen einschließlich die Morbidität von einem Lymphö-
dem.

[0016] Es wäre wünschenswert, die Morbidität der 
axillaren Sentinellymphknotenbiopsie zu reduzieren, 
falls ein Instrumentarium erhältlich wäre, um den 
Sentinellymphknoten identifizieren und perkutan mit 
so geringer Beeinträchtigung wie möglich für die um-
gebende Gewebestruktur entfernen zu können. Die 
in diesem Patent beschriebene Vorrichtung kann 
durch eine schmale Hautöffnung perkutan eingeführt 
werden und hin zu dem Sentinellymphknoten gelenkt 
werden, womit eine offene chirurgische Erkundung 
eliminiert ist. Folglich könnte die Markierungslymph-
knotenbiopsie als eine Öffnungsprozedur durchge-
führt werden, wobei der Krankenhausaufenthalt nicht 
mehr nötig ist und die Genesungszeit minimiert ist.

[0017] Die Bestandteile einer perkutanen Sentinel-
lymphknotenbiopsie sind die folgenden: die Tumor-
stelle in der Brust wird mit einem Radioisotop (wie 
Technetium 99m ettikiert mit Sulfurkolloid) injiziert, 
das über die lymphatischen Kanäle zu dem Sentinel-
lymphknoten gelangt. Der Sentinellymphknoten wird 
dann radioaktiv sichtbar oder „warm". Die später be-
schriebene Vorrichtung kann den radioaktiven 
Lymphknoten über das Gehör oder durch andere Si-
gnale identifizieren, wobei angezeigt wird, wenn die 
Vorrichtung benachbart dem Sentinellymphknoten 
liegt. Die Vorrichtung kann außerdem das umgeben-
de Gewebe mit den zugeordneten Ultraschallabstän-
den der Vorrichtung charakterisieren oder „visualisie-
ren". Es ist wichtig, die zugeordneten Strukturen be-
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nachbart dem Lymphknoten zu identifizieren, weil re-
lativ große Blutgefäße (Arterien, Venen) und Nerven 
die Achsel queren. Mit der Kombination einer perku-
tanen Geigerzähleridentifikation und einer perkuta-
nen Ultraschallidentifikation kann der Sentinellymph-
knoten identifiziert und biopsiert werden, ohne in ein 
größeres Blutgefäß zu gelangen oder einen größeren 
Nerv zu durchtrennen.

[0018] Mit einer kleinen Eingangsstelle wird keine 
chirurgische Naht oder Wundnaht erforderlich sein 
(die Prozedur würde perkutan sein), und der Patient 
könnte mit einer einfachen Bandage über der axilla-
ren Eingangsstelle nach Hause geschickt werden. 
Am folgenden Tag würde der Patienten die Ergebnis-
se der perkutanen Sentinellymphknotenbiopsie er-
halten, wobei festgestellt wird, ob ein metastatisches 
Krankheitsbild in dem Sentinellymphknoten vorliegt 
oder nicht, das die betroffene Brust entwässert.

[0019] Es sind auf dem Stand-der-Technik-Geräte 
bekannt, die einige der oben beschriebenen Verfah-
ren durchführen können. Das US-Patent mit der 
Nummer 5,111,828 von Kornberg et al. offenbart eine 
perkutane Ausschnittsbiopsievorrichtung mit einer 
Kanüle, einem offenen, distalen und proximalen 
Ende und einer scharfen Schneidfläche an dem dis-
talen Ende. Ein Stiel erstreckt sich durch die Kanüle 
und umfaßt ein distales Punktionsende. Ein Lokalisa-
tionsführungsdraht wird eingesetzt, um das Instru-
ment zur Biopsiestelle zu leiten. Die Kanüle wird dis-
tal bewegt, um die gewünschte Gewebeprobe zu 
schneiden, nachdem ein absteigendes Element hin 
zum distalen Ende der Gewebeprobe gedrückt und 
anschließend proximal gezogen wurde, um die Probe 
vollständig von dem Umgebungsgewebe abzutren-
nen.

[0020] Ein erheblicher Nachteil bei der Korn-
berg-Maßnahme besteht darin, dass nur eine Gewe-
beprobe für jeden Schnitt des Instruments in dem Pa-
tientenkörper an der Biopsiestelle erhalten werden 
kann. Sobald das absteigende Element zurückgezo-
gen wurde, um die Gewebeprobe abzutrennen, gibt 
es keine Gelegenheit, die Prozedur zu wiederholen, 
während das Instrument an Ort und Stelle bleibt. Es 
ist auch keine Maßnahme vorgesehen, sicherzustel-
len, dass das entnommene Gewebe hin zu dem dis-
talen Ende der Kanülen 2 gezogen (oder „aktiv ergrif-
fen") wurde, weswegen der Nutzwert der Gewebe-
probe reduziert ist.

[0021] Eine Gewebeprobeentnahmevorrichtung ist 
ebenfalls in US 5,857,982 beschrieben. Die Merkma-
le der Erfindung, die aus US 5,857,982 bekannt sind, 
werden in dem Oberbegriff des hier beiliegenden An-
spruchs 1 angegeben.

Abriß der Erfindung

[0022] Die Erfindung leidet nicht an den Nachteilen 
und Problemen des Standes der Technik und stellt 
eine verbesserte Vorrichtung für eine perkutane exzi-
sionale Gewebebiopsie bereit. Die Erfindung kann 
auch zu anderen Zwecken wie der perkutanen Biop-
sie eingesetzt werden. Beispielsweise kann die Vor-
richtung für das allgemeine Organ- und Gewebeent-
fernen durch ein Trokar hindurch eingesetzt werden, 
um verschiedene laparoskopische Prozeduren ein-
schließlich die Splenektomie, Nephrektomie, Appen-
dektomie und die Leberbeseitigung durchzuführen. 
Die Vorrichtung kann auch laparoskopisch durch ei-
nen Trokar hindurch eingesetzt werden, um ein ab-
normales Wachstum, wie Polypen, zu entfernen.

[0023] Insbesondere stellt die Erfindung eine inno-
vative Gewebeprobenentnahmevorrichtung gemäß
Anspruch 1 bereit. Sie liefert viele Vorteile gegenüber 
Sonden oder Tastköpfen, die aus dem Stand der 
Technik bekannt sind. Unerwarteterweise werden he-
rausragende Ergebnisse in Verbindung mit der Be-
reitstellung von intakten Gewebeproben wegen einer 
einzigartigen Kombination von Schneidmaßnahmen 
erreicht. Ein besonders wichtiges Merkmal der Erfin-
dung besteht darin, daß das Schneidelement derart 
manipuliert werden kann, daß das distale Ende der 
Gewebeprobe sauber durchtrennt werden kann. Bei 
den bevorzugten Ausführungen wird dies ohne ir-
gendeinen Schneidvorgang an den Umgebungsge-
weben erreicht. Die Vielseitigkeit der Erfindung er-
möglicht deren Einsatz in vielen Anwendungen ein-
schließlich beispielsweise für eine Brustbiopsie, ein 
intraoperatives Staging, eine laparoskopische Ope-
ration und für Lymphadenektomie-Prozeduren.

[0024] Insbesondere bei einem Gesichtpunkt der 
Erfindung ist eine Gebeprobenentnahmevorrichtung 
bereitgestellt, die einen Hohlkörper mit einem Haupt-
lumen zum Aufnehmen einer Gewebeprobe umfaßt. 
Der Hohlkörper umfaßt ein distales Ende, ein proxi-
males Ende und eine Längsachse, die sich von dem 
Proximalende hin zum distalen Ende erstreckt. Die 
Gewebeprobenentnahmevorrichtung umfaßt außer-
dem einen Schneidzylinder, der eine distale Schnei-
de aufweist, welcher Schneidzylinder sowohl distal 
als auch proximal relativ zum Hohlkörper bewegbar 
ist. Ein Band mit einer Öse oder Öffnung, die darin 
angeordnet ist, erstreckt sich quer über ein distales 
Ende der Gewebeprobeentnahmevorrichtung, wobei 
die Öse vorteilhafterweise relativ zur distalen Schnei-
de bewegbar ist, um ein distales Ende der Gewebe-
probe abzutrennen.

[0025] Die Erfindung zusammen mit zusätzlichen 
Merkmalen und Vorteilen kann am besten mit Bezug 
auf die folgende Beschreibung anhand der beiliegen-
den illustrativen Zeichnung verstanden werden.
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Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0026] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer 
ersten bevorzugten Ausführung des erfindungsge-
mäßen Gewebeprobenentnahmengeräts;

[0027] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht des 
erfindungsgemäßen nach Fig. 1 gezeigten Geräts 
von einer gegenüberliegenden Seite;

[0028] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, ähn-
lich wie Fig. 1, wobei Abschnitte des Gerätegehäu-
ses entfernt sind, um die Innenkonstruktion des erfin-
dungsgemäßen Geräts zu illustrieren;

[0029] Fig. 4 bis Fig. 8 sind perspektivische Ansich-
ten des distalen Endes des erfindungsgemäßen, in 
Fig. 1 gezeigten Geräts, das alleine dargestellt ist, 
wobei sequenziell die relative Position der Ösen-
schneideinrichtung während einer repräsentativen 
Gewebeprobengreifprozedur dargestellt ist;

[0030] Fig. 9 bis Fig. 13 sind schematische Seiten-
ansichten des distalen Endes des erfindungsgemä-
ßen, in Fig. 1 gezeigten Geräts, wobei sequenziell 
der Betrieb der erfindungsgemäßen Ösenschneid-
einrichtung während einer typischen Gewebegreif-
prozedur dargestellt ist;

[0031] Fig. 14 ist eine schematische Seitenansicht 
des erfindungsgemäßen, in Fig. 1 gezeigten Geräts, 
wobei das Gerät und die Position des Auslösers ge-
zeigt sind, wenn das distale Betriebsende des 
Schneidgeräts in dessen Anfangsposition ist, wie in 
Fig. 4 gezeigt ist;

[0032] Fig. 15 ist eine Querschnittsansicht, die den 
Innenarbeitsmechanismus des erfindungsgemäßen 
Geräts darstellt, wenn das distale Betriebsende des 
Schneidinstruments in dessen Anfangsposition ist, 
wie in Fig. 4 gezeigt ist;

[0033] Fig. 16 ist eine schematische Seitenansicht 
des erfindungsgemäßen, in Fig. 1 gezeigten Geräts, 
wobei das Gerät und die Position des Auslösers ge-
zeigt sind, wenn der Innenzylinder proximal zurück-
gezogen wurde, wie in Fig. 5 gezeigt wurde;

[0034] Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht, die den 
Innenarbeitsmechanismus des erfindungsgemäßen 
Geräts darstellt, wenn das distale Betriebsende des 
Schneidegeräts in der in Fig. 5 gezeigten Konfigura-
tion ist;

[0035] Fig. 18 ist eine schematische Seitenansicht 
des erfindungsgemäßen, in Fig. 1 gezeigten Geräts, 
wobei das Gerät und die Position des Auslösers ge-
zeigt sind, wenn der Innenzylinder proximal zurück-
gezogen wurde und die Ösenschneideinrichtung ak-
tiviert wurde, um das distale Ende des Geräts herum-

zudrehen, wie in den Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt;

[0036] Fig. 20 ist eine schematische Seitenansicht 
einer zweiten modifizierten Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Gewebeprobenentnahmengeräts;

[0037] Fig. 21 ist eine perspektivische Ansicht des 
erfindungsgemäßen, in Fig. 2 gezeigten Geräts;

[0038] Fig. 22 ist eine Querschnittsseitenansicht, 
die den Innenaufbau des erfindungsgemäßen, in den 
Fig. 20 und Fig. 21 gezeigten Geräts darstellt;

[0039] Fig. 23 ist eine Querschnittsdraufsicht des 
erfindungsgemäßen, in Fig. 20 bis Fig. 22 gezeigten 
Geräts;

[0040] Fig. 24 ist eine Querschnittsteilseitenansicht 
des erfindungsgemäßen Geräts, das in den Fig. 20
bis Fig. 23 dargestellt ist.

Beschreibung der Erfindung

[0041] Insbesondere in den Fig. 1–Fig. 3 ist eine 
erste bevorzugte Ausführung der Erfindung gezeigt. 
Die erfindungsgemäße Gewebeprobenentnahmen-
untersuchungseinrichtung oder -sonde 10 umfaßt 
eine zylindrische Außenhülle oder -hülse (12) und ein 
Lumen (14), das sich über die gesamte Länge der 
Untersuchungseinrichtung 10 erstreckt.

[0042] Die Außenhülle 12 umfaßt vorzugsweise ein 
biokompatibles Verbundmaterial, wie ein gewunde-
nes Glasfaser-Material mit einer epoxyimprägnierten 
Matrix und hat vorzugsweise einen runden Quer-
schnitt, wobei auch andere Formen gut eingesetzt 
werden können. Vorteilhafte Eigenschaften des be-
vorzugten Verbundmaterials sind das leichte Ge-
wicht, die Festigkeit und die Formbarkeit.

[0043] Proximal zur Außenhülle 12 ist ein Aktuator 
16 angeordnet, der vorzugsweise ein Gehäuse 18, 
einen ortsfesten Griff 20, einen Auslöser 22 und ei-
nen Motorauslöser 24 umfaßt. Eine innere zylindri-
sche Schneideinrichtung 25 ist innerhalb des Lu-
mens 14 angeordnet und erstreckt sich über dessen 
gesamte Länge. Bei der dargestellten bevorzugten 
Ausführung ist die Schneideinrichtung 25 selektiv 
mittels eines Kabelantriebs 26 drehbar angetrieben, 
der die Drehkraft von einem externen Motor von einer 
anderen Kraftquelle (nicht dargestellt) über ein An-
triebsgestriebe 28 und einem Schneideinrichtungs-
getriebe 30 (Fig. 15, Fig. 17 und Fig. 19) überträgt. 
Alternativ könnte ein Innenmotor, der innerhalb des 
Gehäuses 18 angeordnet ist, vorgesehen sein. Der 
Motorauslöser 24 betätigt den Kabelantrieb, um die 
Getriebe 28 und 30 anzutreiben, wodurch die 
Schneideinrichtung 25 selektiv gedreht werden kann, 
und zwar für einen später vollständig beschriebenen 
Zweck.
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[0044] Weiter insbesondere in den Fig. 3, Fig. 15, 
Fig. 17 und Fig. 19, die den Innenaufbau des erfin-
dungsgemäßen Geräts 10 darstellen, ist ein Gehäu-
se oder Käfig 32 gezeigt, der das Schneideinrich-
tungsgetriebe 30 umgibt. Eine Schiene 34 erstreckt 
sich distal von dem Gehäuse 32, welche Schiene vor-
zugsweise integral mit dem Gehäuse 32 aufgebaut 
ist. Die Schiene erstreckt sich distal durch eine An-
schlagplatte 36 hindurch. Ein Hauptschlitten oder 
-wagen 38 ist gleitbar auf der Schiene 34 angeordnet. 
Ein Hebel 40 ist in dem ortsfesten Griff 20 angeord-
net, wobei der Hebel eine Nockenfläche 42 umfaßt, 
die mit einem Nockenabschnitt 44 des Auslösers 22
in Eingriff steht. Der Nockenabschnitt 44 des Auslö-
sers ist schwenkbar an einem Schwenkstift 45 mon-
tiert (Fig. 15, Fig. 17, Fig. 19). Ein Aktuatorabschnitt 
46 ist integral mit einem innen liegenden Ende des 
Hebels 40 ausgebildet oder alternativ steht der Aktu-
atorabschnitt 46 mit dem innen liegenden Ende des 
Hebels 40 in Eingriff, welcher Aktuatorabschnitt einen 
distalen Bereich mit einem Längsschlitz 48 umfasst. 
Der Schlitz 48 steht gleitbar oder verschiebbar mit ei-
nem Stift 50 in Eingriff, der an einem distalen Schlit-
ten 52 angeordnet ist. Der distale Schlitten 52, wie 
der Hauptschlitten 38, kann längs der Schiene 34
gleiten.

[0045] Ein Ösenstift 54 liegt distal von dem distalen 
Schlitten 52, welcher Ösenstift an einem Ende eines 
flexiblen Ösenbandes 56 angebracht ist. Das flexible 
Ösenband 56 ist vorzugsweise aus Federstahl oder 
einem anderen ähnlichen Material gebildet. Eine 
Druckfeder 58 ist um das Band 56 und einen internen 
Schneideinrichtungszylinder 25 angeordnet, wobei 
der Ösenstift 54 zwischen dem proximalen Ende der 
Druckfedern 58 und einer ortsfesten Platte 59 gegrif-
fen wird. Das Band 56 erstreckt sich distal durch das 
Lumen 14 hin zwischen dem Schneideinrichtungszy-
linder 25 und der Außenhülle 12. Die Sonde 10 um-
fasst distal von dem distalen Rand 60 der Aussen-
hüllle 12. Vorzugsweise umfaßt die Untersuchungs-
vorrichtung 10 einen distalen Formabschnitt 62 mit im 
wesentlichen planen Flächen 64, entlang welcher 
das Ösenband 56 angeordnet werden kann. Das 
Ösenband 56 wickelt sich um das distale Ende der 
Untersuchungsvorrichtung 10, was am besten in 
Fig. 8 ersichtlich ist, und erstreckt sich proximal wie-
der zurück längs des distalen Abschnitts 62 und an-
schließend unter der Außenhülle 12. Das Ösenband 
56 ist mit dessen zweiten Ende an den Hauptschlitten 
38 gesichert, wobei eine Stiftanbringung (nicht dar-
gestellt) eingesetzt ist, die der ähnlich ist, die an dem 
ersten Ende mittels eines Stifts 54 realisiert ist, oder 
es wird eine andere geeignete Anbringeinrichtung 
herangezogen.

[0046] Insbesondere in den Fig. 9–Fig. 13 wird der 
Betrieb der erfindungsgemäßen Untersuchungsvor-
richtung 10 beschrieben. Zuerst, wie in Fig. 9 gezeigt 
ist, wird eine Läsion 66 innerhalb des Gewebes 68 ei-

nes Patienten für eine Entfernung durch einen Arzt 
identifiziert. Demgemäß, wie wieder in Fig. 9 gezeigt 
ist, wird bei Einsatz von bekannten Bildführungstech-
niken das Gerät 10 außerhalb der Patientenkörpers 
an einer Stelle positioniert, die proximal der Zielläsion 
66 liegt. Anschließend wird die Untersuchungsvor-
richtung 10 bei ausgefahrener Schneideinrichtung 25
distal in das Gewebe 68 vorgeschoben, wie in Fig. 10
dargestellt ist. Das distale Betriebsende des Geräts 
10 ist zu diesem Zeitpunkt in Fig. 4 dargestellt, wobei 
die Schneideinrichtung 25 in einer ausgefahrenen 
Position ist, während die Konfiguration des Auslösers 
und des inneren Auslösemechanismus während des 
Erfassungsschnitts gemäß den Fig. 10 und Fig. 4 in 
den Fig. 14 und Fig. 15 gezeigt.

[0047] Gleichzeitig mit dem Voranschieben des Ge-
räts 10 wird der Motorauslöser 24 von der Bedienper-
son niedergedrückt, um auf diese Weise den Motor 
zu aktivieren und eine Drehung der Schneideinrich-
tung 25 mittels des Antriebsgetriebes 28 und des 
Schneideinrichtungsgetriebes 30 zu veranlassen. 
Wenn sich die Schneideinrichtung dreht, bewirkt das 
Voranschieben der Untersuchungsvorrichtung 10
leicht ein Durchschneiden des Gewebes, um eine 
Gewebeprobe 70 (Fig. 10) zum Greifen innerhalb 
des Lumens 14 zu erzeugen. Bei der bevorzugten 
Ausführung können Tiefenmarkierungen (nicht dar-
gestellt) axial entlang der Außenfläche der Hülle 10
angeordnet sein, um den Arzt dabei zu unterstützen, 
festzustellen, wenn das Instrument 10 in die ge-
wünschte Position vorangebracht worden ist.

[0048] In deren bevorzugten Betriebsmodus funkti-
oniert die Untersuchungsvorrichtung 10 derart, daß
eine Gewebeprobe 70 festgelegt und geschnitten 
wird, die annährend den gleichen Durchmesser oder 
die gleiche Querschnittsform wie das Lumen 14 auf-
weist. Sobald eine Probe adäquater Länge gesichert 
ist und die Zielläsion vollständig innerhalb des Lu-
mens 14 enthalten ist, wird das Voranschieben der 
Untersuchungsvorrichtung 10 angehalten. Zu diesem 
Zeitpunkt kann der Motorauslöser 24 gelöst werden, 
um den Motor zu deaktivieren und um auf diese Wei-
se die Drehung der Schneideinrichtung 25 zu stop-
pen. Alternativ kann die Bedienperson, abhängig von 
der Natur einer besonderen Prozedur, den Betriebs 
des Motors ggf. währen des Ausgleichs der Prozedur 
aktivieren und anhalten.

[0049] Falls es gewünscht wird, kann als Alternative 
zum körperlichen Voranschieben der Untersu-
chungsvorrichtung 10 in dem Patientenkörper, wie 
oben beschrieben ist, ein Hautschnitt in das Patien-
tengewebe 68 durchgeführt werden, um eine Tasche 
zu bilden, in welche die Untersuchungsvorrichtung 
10 eingeführt werden kann. Anschließend kann eine 
Vakuumquelle (nicht dargestellt), die an dem Lumen 
14 über eine Vakuumeinrichtung 72 angebracht ist, 
aktiviert werden, um ein Vakuum durch das Lumen 
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14 hindurch zu erzeugen, wodurch die gewünschte 
Gewebeprobe einschließlich der Läsion 66 in das Lu-
men 14 eingezogen wird.

[0050] Wie oben in dem Beschreibungsabschnitt, 
Hintergrund der Erfindung, erörtert wurde, besteht 
ein nützlicher Zweck der Erfindung darin, Sentinel-
knoten für eine Biopsie zu identifizieren und anzuvi-
sieren. Demgemäß ist das erfindungsgemäße Gerät 
vorteilhafterweise dazu ausgelegt, zusammen mit 
Sensoren eingesetzt zu werden, um das gewünschte 
Gewebe (d.h. Sentinelknoten) zu identifizieren und 
zu lokalisieren, die als Gewebeprobe entnommen 
werden sollen. Beispielsweise können Ultraschall-
sonden oder Strahlungserfassungssonden (Geiger) 
eingesetzt werden, und zwar solche, die in dem US 
Patenten 4,959,547; 5,036,201; 5,119,818; 
5,148,040; 5,170,055 und 5,246,055 offenbart sind, 
die Care Wise Medical Products Corporation of Mor-
gan Hill, Kalifornien zugeordnet sind. Insbesondere 
in Fig. 2 wird eine Sondeneinrichtung 74 eingesetzt, 
die eine Öffnung 76 für eine direkte Verbindung mit 
dem Lumen 14 von dem proximalen Ende 78 zu dem 
distalen Ende des Geräts 10 aufweist. Die Sonden-
einrichtung 74 ist dazu ausgeführt, einen Sensor 80
(Fig. 9 bis Fig. 13) aufzunehmen.

[0051] Ein eigenständiger Sensor 80, der mit dem 
erfindungsgemäßen Gerät eingesetzt werden kann, 
kann entweder eine Ultraschallsonde oder eine Gei-
gersonde umfassen, wobei beide auf dem Gebiet der 
medizinischen Diagnostik bekannt sind. Der Sensor 
80 ist speziell dazu ausgelegt, durch die Öffnung 76
der Weichgewebeerfassungsvorrichtung 10 hindurch 
eingesetzt zu werden. Elektronische Steuerleitungen 
(nicht dargestellt) erstrecken sich von dem proxima-
len Ende des Sensors 80 in geeignete Steuer- 
und/oder Regeleinheiten, um eine von dem Sensor 
erhaltenen Information zu empfangen und zu verar-
beiten.

[0052] Alternativ kann eine Multivisionssonde ein-
gesetzt werden. Dieser Typ eines Sensors kann so-
wohl als Ultraschallsonde als auch als Geigersonde 
fungieren und hat zwei Sätze von Kontrollleitungen, 
um jeweils mit der Ultraschallsteuereinheit und der 
elektronischen Geigersteuereinheit zu kommunizie-
ren.

[0053] Falls im Betrieb ein Sensor 80 eingesetzt 
wird, wird die Läsion 66 lokalisiert, indem vielmehr 
der Sensor verwendet wird als die oben erwähnte 
Bildführungsausrüstung. Der Geigerabschnitt der 
Sonde hält eine X-Y-Ortung an der Oberfläche des 
Gewebes bereit, von der eine Probe zu nehmen ist, 
während der Ultraschallabschnitt eine Tiefeninforma-
tion ebenfalls als X-Y-Ortungsinformation bereitstellt. 
Der Sensor 80 kann im Lumen 14 während der Erfas-
sungsprozedur zurückgehalten werden, wobei er in 
diesem Fall als Gewebeanschlag für die Gewebepro-

be fungiert, die in dem Lumen 14 gegriffen ist, wie es 
in den Fig. 10 bis Fig. 13 gezeigt ist.

[0054] Sobald die Gewebeproben in dem Lumen 14
gegriffen ist, wird der Schneidzylinder 25 zurückge-
zogen, wie in den Fig. 11, Fig. 5, Fig. 16 und Fig. 17
gezeigt ist, indem der Auslöser 22 teilweise niederge-
drückt wird (Fig. 16 und Fig. 17). Dieser Vorgang 
veranlaßt den Nockenabschnitt 44 des Auslösers, 
um den Schwenkstift 45 zu senken, so daß sich die 
Nockenfläche des Hebels 40 als Antwort auf das 
Schwenken des Nockenabschnitt 44 bewegt, um 
eine proximale Zugkraft dem Stift 50 durch den Ein-
griff mit dem Längsschlitz 48 an dem Aktuatorab-
schnitt 46 mitzuteilen. Da sich der Stift 50 von dem 
distalen Schlitten 52 erstreckt, veranlaßt die proxima-
le Betätigung des Stifts 50 ebenfalls, daß sich der dis-
tale Schlittens 52 proximal verlagert. Diese proximale 
Verlagerung des distalen Schlitten 52 ist in den 
Fig. 70 in Bezug auf die Fig. 15 dargestellt. Wie in 
Fig. 17 gezeigt ist, wird der distale Schlitten ausrei-
chend proximal bewegt, so daß er mit dem Haupt-
schlitten 38 in Eingriff kommt, allerdings wird er nicht 
derart ausreichend bewegt, daß der Hauptschlitten 
proximal gedrückt wird. Da die Schneideinrichtung 25
an dem distalen Schlitten 52 angebracht ist, veran-
laßt die proximale Bewegung des distalen Schlitten 
52, daß die Schneideinrichtung 25 proximal zurück-
gezogen wird, wie in Fig. 5 gezeigt ist.

[0055] Das flexible Ösenband 56 umfaßt eine Ösen-
öffnung 82, die auf herkömmliche Weise die ausge-
fahrene, zylindrische Schneideinrichtung 25 an dem 
distalen Ende des Geräts 10 umgibt, wie in Fig. 4 ge-
zeigt ist. Sobald jedoch die Schneideinrichtung zu-
rückgezogen worden ist, wie in Fig. 5 gezeigt ist, 
kann wegen des oben erörterten Verfahrens das 
Band 56 frei um den distalen Formabschnitt 62 längs 
der im wesentlichen planen Flächen 64 gleiten, so 
daß die Öse das distale Ende der gegriffenen Gewe-
beprobe 70 umbindet und ein Trennen des distalen 
Endes der Probe durch das Umbinden der Öse 82
des Gewebes gegen die Schneidfläche der Schneid-
umgebung 25 verursacht. Die Bedienperson bewegt 
das Ösenband 56, wie beschrieben ist, um das dista-
le Ende der Gewebeprobe zu durchtrennen, indem 
der Auslöser vollständig niedergedrückt wird, wie in 
den Fig. 18 und Fig. 19 gezeigt ist. Diese Bewegung 
veranlaßt den distalen Schlitten 82, vollständig mit 
Hauptschlitten 38 in Eingriff zu kommen, um ihn pro-
ximal zu drücken, wie in Fig. 19 gezeigt ist. Wenn 
sich der Hauptschlitten proximal bewegt, wird das 
Band 56 nach unten um den distalen Abschnitt 62
des Geräts 10 gezogen, wie in den Fig. 6 bis Fig. 8
sequentiell dargestellt ist, so daß sich die Öse 82
nach unten um den Rand und proximal einen vorbe-
stimmten Weg weit längs der unteren Fläche des dis-
talen Formabschnitts 62 bewegt. Wenn die Öse 82
vollständig an dem Lumen 14 und der Schneidein-
richtung 25 vorbeibewegt wurde, wird das distale 
7/22



DE 600 24 562 T2    2006.08.10
Ende der Gewebeprobe 70 vollständig durchtrennt 
sein, so daß die gewünschte Gewebeprobe 70 ein-
schließlich der Zielläsion 66 vollständig innerhalb des 
Lumens 14 erfaßt ist.

[0056] Sobald diese Prozedur abgeschlossen ist, 
können eine oder mehrere zusätzliche Proben erhal-
ten und innerhalb des Lumens gegebenenfalls aufge-
nommen werden. Um dies zu erreichen, wird der 
Auslöser teilweise betätigt, so daß sich die Druckfe-
der 58 ausdehnen wird, um den Ösenstift 54 proximal 
vorzuspannen, wodurch das flexible Band 56 und die 
Öse 82 in ihre Ausgangspositionen zurückkehren, 
wie in Fig. 5 dargestellt ist. Anschließend wird der 
Auslöser um den restlichen Weg betätigt, um wieder 
den Schneidzylinder 25 distal auszufahren, wie in 
Fig. 4 gezeigt ist. Zu diesem Zeitpunkt kann die ge-
samte Prozedur wiederholt werden, um gegebenen-
falls zusätzliche Proben zu erhalten oder bis das Lu-
men seine Aufnahmegrenze erreicht hat. Wenn die 
gewünschten Gewebeproben erhalten sind, kann 
das Gerät von dem Patientenkörper entfernt werden, 
so daß die Gewebeproben herausgezogen und exa-
miniert werden können. Um das Gewebeprobener-
fassen zu beschleunigen, kann die Innenfläche des 
Lumens 14 beschichtet sein, um den Reibkontakt 
zwischen den Lumenwänden und der Gewebeprobe 
zu verringern, wenn es durch das Lumen hindurch 
wandert.

[0057] Viele andere Ausführungen können heran-
gezogen werden, die sich von der gemäß Fig. 1 un-
terscheiden. Beispielsweise ist eine modifizierte Aus-
führung in den Fig. 20 bis Fig. 24 dargestellt, wobei 
alle Bauteile, die denjenigen der Ausführung gemäß
Fig. 1 entsprechen, mit den gleichen Bezugsziffern 
mit einem zusätzlichen Buchstaben „a" versehen 
sind. Bei dieser Ausführung ist eine Nockenmutter 84
an dem Aktuatorabschnitt 16a vorgesehen, der in 
eine erste Position, um eine Nockenbewegung zu in-
itiieren, was ein Rückzug des Schneidzylinders 25a
bewirkt, und in eine zweite Position drehbar ist, um 
eine weitere Nockenbewegung zu initiieren, was eine 
Bewegung des Ösenbands 56a veranlaßt. In dieser 
Ausführung betreibt der Auslöser 24a den Motor, al-
lerdings kann wegen dessen Aufbau die Bedienper-
son den Auslöser 24a abwechselnd drücken oder lö-
sen, um eine oszillierende Kreisschneidbewegung 
der zylindrischen Schneideinrichtung 25a zu erzeu-
gen. Diese oszillatorische Schneidbewegung kann 
erzeugt werden, indem der Motor abwechselnd akti-
viert und deaktiviert wird, um die Drehung der 
Schneideinrichtung 25a zu veranlassen, um abwech-
selnd gestartet und gestoppt zu werden, oder der Mo-
tor kann umschaltbar sein, so daß das abwechselnde 
Drücken und Lösen durch die Bedienperson tatsäch-
lich die Drehrichtung des Zylinders umkehrt.

[0058] Während diese Erfindung mit Bezug auf ver-
schiedene spezielle Beispiele und Ausführungen be-

schrieben worden ist, sei klar, daß die Erfindung nicht 
darauf beschränkt ist. Beispielsweise könnten weite-
re Ausführungen entwickelt werden, die mit ausge-
wählten Merkmalen jeder hier offenbarten Ausführun-
gen versehen sind. Zudem kann es unter Umständen 
wünschenswert sein, die erfindungsgemäße Vorrich-
tung derart zu bilden, daß deren Abschnitte, die wäh-
rend einer Prozedur Patientenblut oder Patientenge-
webe ausgesetzt ist, wie der Schneidzylinder und die 
Ösenabschnitte, und gegebenenfalls der gesamte 
Hohlkörper, wegwerfbar sind und können von dem 
wiederverwendbaren Aktuatorabschnitt zwischen 
Prozeduren entfernt werden, um gegen einen neuen 
sterilen Schneidabschnitt ausgetauscht zu werden. 
Auf diese Weise sei klar, daß die offenbarte Erfindung 
vielfältig innerhalb des Umfangs der folgenden An-
sprüche durchgeführt werden kann.

Patentansprüche

1.  Gewebeprobenentnahmevorrichtung (10) um-
fassend:  
einen Hohlkörper (12) mit einem ersten Lumen (14) 
zum Aufnehmen einer Gewebeprobe, welcher Hohl-
körper ein distales Ende, ein proximales Ende und 
eine Längsachse aufweist, die sich von dem proxima-
len Ende zum distalen Ende erstreckt;  
einen Schneidzylinder (25), der eine distale Schneid-
kante aufweist und sowohl distal als auch proximal 
relativ zum Hohlkörper (12) bewegbar ist; und  
ein Band;  
dadurch gekennzeichnet, daß  
das Band (56) eine Öse (82) aufweist, die darin ange-
ordnet ist, und sich quer über ein distales Ende der 
Gewebsprobenentnahmevorrichtung (10) erstreckt, 
wobei die Öse (82) relativ zur distalen Schneidkante 
bewegbar ist, um ein distales Ende der Gewebepro-
be abzutrennen.

2.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, bei welcher 
der Hohlkörper eine Außenhülse (12) umfaßt und der 
Schneidzylinder (25) koaxial in der Außenhülse (12) 
angeordnet ist.

3.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, bei 
welcher der Schneidzylinder (25) optional drehbar ist.

4.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 
bis 3 außerdem mit einem Aktuator (16), der proximal 
zum Hohlkörper (12) angeordnet ist.

5.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 4, bei welcher 
der Aktuator (16) dazu ausgelegt ist, daß Band (56) 
zu bewegen, um die Öse (82) relativ zum Hohlkörper 
(12) zu bewegen.

6.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 5, bei welcher 
der Aktuator (16) einen Auslöser (22) umfaßt.

7.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 
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bis 6 außerdem mit einem Meßfühler, der zum Iden-
tifizieren und Lokalisieren einer Zielbereichswunde 
vor der Betätigung der Vorrichtung (10) angeordnet 
ist.

8.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, die zum Ergreifen einer Körpergewebeprobe 
ausgelegt ist, indem: der Hohlkörper (12) durch einen 
Gewebeabschnitt hindurch entlang eines gewünsch-
ten Weges vorgeschoben wird, so daß das Schneid-
element (25) einen Gewebeprobenkern schneidet, 
wenn die Gewebeprobe in das Lumen eindringt; und 
die Öse (82) betätigt wird, um Gewebe quer über das 
distale Ende des Hohlkörpers (12) zu bewegen, da-
mit ein distales Ende des Gewebeprobenkerns abge-
trennt wird.

9.  Vorrichtung (10) nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, bei der die Öse (82) den distal be-
wegbaren Schneidzylinder (25) am distalen Ende der 
Vorrichtung (10) im wesentlichen umgibt.

10.  Vorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei der das Band (56) aus Federstahl 
oder einem ähnlichen Material gefertigt ist.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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